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Beitragsordnung 

für Einzelmitglieder 
 

gültig ab 1. Januar 2008 

 

1. Einzelmitglieder werden nach der Satzung des Luftsportverbandes Hamburg e.V. als außer-

ordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht in der Mitgliederversammlung geführt.  

2. Der LSVHH meldet das Einzelmitglied dem Deutschen Aero Club e.V. und führt die fest-

gesetzten Beiträge an den Deutschen Aero Club e.V. ab. Das Einzelmitglied ist damit mittel-

bares DAeC Mitglied mit allen Rechten und Pflichten und berechtigt, an den Sportver-

anstaltungen des DAeC teilzunehmen und die Ausstellung einer FAI Lizenz für die Teilnahme 

am internationalen Sportverkehr zu beantragen. 

3. Der Beitrag im LSVHH beträgt in allen Luftsportarten – mit Ausnahme der Sparte Modellflug -  

       für ein erwachsenes Einzelmitglied    53,00 € pro Jahr 

       für Junioren und Jugendliche bis 21 Jahre   31,50 € pro Jahr  

inklusive des abzuführenden DAeC Beitrages und dem Bezug der Verbandszeitschrift „Luft-

sport“. Der Jahresbeitrag ist bis zum 31. Januar eines jeden Kalenderjahres fällig und wird per 

Lastschrift eingezogen. 

4. Für Einzelmitglieder der Sparte Modellflug ist im Beitrag zusätzlich die Halterhaftpflichtver-

sicherung für den Betrieb von Flugmodellen bis 50 Kg Startmasse enthalten. Die Versicherung 

gilt weltweit und hat eine Deckung von 1,0 Mill. €. Der Beitrag für Modellflieger beträgt 

       für ein erwachsenes Einzelmitglied    52,00 € pro Jahr 

       für Junioren und Jugendliche bis 21 Jahre   36,70 € pro Jahr 

       für Kinder bis 14 Jahre                       21,00 € pro Jahr 

inklusive des abzuführenden DAeC Beitrages und dem Bezug der Verbandszeitschrift „Luft-

sport“. Freiwillige Höherversicherung gegen Aufpreis ist möglich. 

5. Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresbeitrag ist bis zum 31. Januar eines jeden 

Kalenderjahres fällig und wird per Lastschrift eingezogen. 


